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41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

WaffG 1996 §12 Abs1;

Rechtssatz

Die Verhängung eines Wa6enverbotes dient der Verhütung von Gefährdungen der im § 12 Abs 1 Wa6G 1996

bezeichneten Art und setzt nicht voraus, dass es schon zu einem missbräuchlichen Verwenden von Wa6en durch den

Betro6enen gekommen ist. Dabei genügt es, wenn konkrete Umstände vorliegen, die die Besorgnis erwecken, dass

von der Wa6e ein gesetz- oder zweckwidriger Gebrauch gemacht werden könnte. Hierbei ist nach dem dem

Wa6engesetz allgemein innewohnenden Schutzzweck ein strenger Maßstab anzulegen. Der Verbotstatbestand des §

12 Abs 1 Wa6G 1996 setzt lediglich voraus, dass auf Grund objektiver Sachverhaltsmerkmale eine quali?ziert

rechtswidrige Verwendung von Wa6en zu befürchten ist. Liegt diese Voraussetzung vor, so hat die Behörde nach § 12

Abs 1 Wa6G 1996 vorzugehen und ein Wa6enverbot auszusprechen, ohne dass ein bisher untadeliges Vorleben dem

entgegenstünde. Wesentlich ist, dass dem Betro6enen die missbräuchliche Verwendung von Wa6en zuzutrauen ist

(Hinweis E 31. März 2005, 2005/03/0032, mwN). Ohne einen "wa6enrechtlichen Bezug" des bisherigen Verhaltens

kommt eine Gefährdungsprognose im Sinne des § 12 Abs 1 Wa6G 1996 bei psychischen Beeinträchtigungen dann in

Betracht, wenn deren konkrete Auswirkungen und Symptome in der im jeweiligen Einzelfall vorliegenden Ausprägung

für sich genommen eine Gefährdung im erwähnten Sinn befürchten lassen (Hinweis E 17. September 2003,

2001/20/0004, und E 17. September 2003, 2001/20/0019, jeweils mwN).
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